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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates
 
Sitzung vom Montag, 26. April 2021
 
 
 

151 33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph

Stabweg, Sanierung, Projektgenehmigung und Kredit

 

 

 

 

 

 

 

Ausgangslage und ErwägungenI.

Die Wasserleitung im Stabweg ist aufgrund ihres Alters und entsprechender Schadstellen

sanierungsbedürftig. Das Gesamtkonzept der in den letzten Jahren erfolgten Arbeiten im gleichen

Quartier (Wasserleitung Oberrieterstrasse, Anpassungen Wasserleitung Burgstrasse und Sanierung

Burgstrasse) soll mit dem Ersatz der Wasserleitung im Stabweg und den zugehörigen Arbeiten

abgeschlossen werden.

1.

Der Ingenieurauftrag über die Vorabklärungen, Voruntersuchungen, Projektarbeiten und

Bauausschreibung sowie Bau und Realisierung hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 15. Februar

2021 an ch Ingenieure AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau, vergeben.

2.

Das Vorhaben umfasst im Bereich Stabweg inkl. Einlenker in Burgstrasse folgende Arbeitspakete:3.

Strassensanierung/-unterhalt: Erneuerung Strassenoberbau und Randabschlüsse, Erstellung neue

Strassenentwässerung, Erneuerung Abwasser-Hausanschlussleitungen; ca. Fr. 220'000.00

3.1.

Wasserversorgungsanlagen: Ausbau Hauptleitung, Ausbau des Hydranten inkl. Zuleitung,

Erneuerung Frischwasser-Hausanschlussleitungen; ca. Fr. 108'000.00

3.2.

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten wurden nebst der zu ersetzenden Wasserleitung auch die

Entwässerung untersucht. Die Entwässerung ist ebenfalls Teil der Strassensanierung.

4.

Es wird auf das Bauprojekt und den Kostenvoranschlag verwiesen. Beide sind integrierter

Bestandteil dieses Entscheids.

5.

Auf der Basis der submittierten Unternehmerpreise ergibt sich inklusive der Ingenieurleistungen

eine Kreditsumme gemäss Kostenvoranschlag von ch Ingenieure AG, dat. 21. April 2021, von Fr.

328’000.00 inkl. MWSt.

6.

Das Projekt ist im Voranschlag 2021 teilweise abgebildet (1.6151.5010.41, Strassen: Fr. 105’000.00,

1.7101.5030.41, Wasser: Fr. 100'000.00). Gegenüber den budgetierten Beträgen ergeben sich

gemäss dem vorliegenden Projekt beim Konto Strassensanierung/-unterhalt Mehrkosten von ca.

Fr.115'000.00. Diese stehen einerseits im Zusammenhang mit der neu zu erstellenden

Strassenentwässerung (bisher nicht vorhanden) und den mit der bisher nicht vorhandenen

Entwässerung verbundenen Hangsicherungsmassnahmen. Andererseits hat sich im Zuge der Planung

7.
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Versand:
GEVER:           SS.21.stab,

gezeigt, dass es sinnvoll ist, den Kreuzungsbereich Stabweg/Burgstrasse in den Projektperimeter

miteinzubeziehen. Damit ist sichergestellt, dass zwischen der in den letzten Jahren erneuerten

Burgstrasse und dem jetzt zu sanierenden Stabweg eine Einheit besteht.

Es handelt sich im Sinne des Werkunterhalts um eine gebundene Ausgabe. Dem Gemeinderat steht

es zu, über gebundene Ausgaben abschliessend zu entscheiden.

8.

Die Arbeiten sind als reine Sanierung zu betrachten. Für diese bedarf es weder eines Verfahrens

nach Strassengesetz noch einer baurechtlichen Bewilligung.

9.

BeschlussII.

Das von ch Ingenieure AG, Eglisau, ausgearbeitete Bauprojekt über die Sanierung Stabweg (inkl.

Einlenker Burgstrasse) vom 21. April 2021 wird inkl. Terminplan genehmigt.

1.

Für die Sanierung des Stabwegs wird ein Gesamtkredit in der Höhe von Fr. 328’000.00 inkl. MWSt.

genehmigt.

2.

Die Arbeitsvergaben erfolgen in separaten Beschlüssen.3.

Der Werkvorstand wird beauftragt und ermächtigt, die Baufreigabe zu erteilen, sobald alle Vergaben

rechtskräftig sind und die unterzeichneten Werkverträge vorliegen.

4.

Die Finanzverwaltung wird beauftragt und ermächtigt, vor Baubeginn den notwendigen

Versicherungsschutz zu klären und ggf. herzustellen.

5.

Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.6.

Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom Juni 2021 in einem separaten Beitrag berichtet.7.

Mitteilung anIII.

ch Ingenieure AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau1.

Werner Graf, Werkvorstand Eglisau2.

Technischer Betrieb Eglisau (per E-Mail)3.

Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)4.


